
ALLGEMEINES WOHNGEBIET GEMÄSS § 4 BAUNVO

SONDERGEBIET GEMÄSS § 11 BAUNVO

EINGESCHRÄNKTES GEWERBEGEBIET GEMÄSS § 8 BAUNVO

MISCHGEBIET GEMÄSS § 6 BAUNVO

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTGRENZE (z.B. I)

BAUGRENZE

STRASSENBEGRENZUNGSLINIE

ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE

GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHES 
DES BEBAUUNGSPLANES

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHER NUTZUNG

UMGRENZUNG DER FLÄCHEN, DIE VON DER BEBAUUNG 
FREI ZU HALTEN SIND § 9(1) 10 und (6) BAUGB

FIRSTRICHTUNG  ZWINGEND

SATTELDACH

PULTDACH

BAUM BESTAND (ZU ERHALTEN)

ANPFLANZUNG VON STANDORTHEIMISCHEN STRÄUCHERN
ALS EINGRÜNUNG DER BAUGRUNDSTÜCKE

FLÄCHE ZUR ANPFLANZUNG VON BÄUMEN UND STRÄUCHER 
(ORTRANDEINGRÜNUNG)

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR GARAGEN (ERDGESCHOSSIG)

UMGRENZUNG VON FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN

Ga

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ZWINGEND, WOBEI DAS OBERE 
GESCHOSS ALS KNIESTOCK AUSZUBILDEN IST

ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ZWINGEND (z.B. II)

BAUM NEU ZU PFLANZEN

SPALIEROBSTBAUM NEU ZU PFLANZEN

RÖHRICHTZONE

FLÄCHE FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT

WASSERFLÄCHE (TEMPORÄRES STILLGEWÄSSER / TÜMPEL)

EXTENSIVES GRÜNLAND MIT DAUERHAFTEM DÜNGEVERBOT

ANPFLANZUNG VON STANDORTGERECHTEN WEIDENGEHÖLZEN

PRIVATE GRÜNFLÄCHE

BESTEHENDE FLURSTÜCKSGRENZE

AUFZUHEBENDE GRUNDSTÜCKSGRENZE

FLURSTÜCKSNUMMER

3.75 MASSLINIEN IN METER

FORTLAUFENDE BAUPARZELLENNUMMERIERUNG

BESTEHENDE HAUPTGEBÄUDE

BESTEHENDE NEBENGEBÄUDE

VORHANDENER WEIHER (ZU ERHALTEN)

VORGESCHLAGENER EINFAHRTSBEREICH

VORSCHLAG GRUNDSTÜCKSTEILUNG

GAS-HOCHDRUCKLEITUNG MIT JE 5,0 m SICHERHEITSABSTAND

BESTEHENDER GEHÖLZSAUM (BEI AUSGLEICHSFLÄCHE)

SICHTDREIECK (NACHRICHTLICH DARGESTELLT)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG

WA

I.  PLANLICHE FESTSETZUNGEN

SO

GEe

MI

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

VERKEHRSFLÄCHEN

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE

NEBENANLAGEN

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

GRÜNORDNUNG
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I
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II.  PLANLICHE HINWEISE
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Tierzucht und Tiergesundheit
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                                                                                  § 1
       Für die Grundstücke Flst.-Nr. 802/6, 802/4 Tfl., 802/5 Tfl., 837/1, 800/2, 800/1 und 800 Tfl. Gemarkung
       Teisendorf, sowie Teile der öffentlichen Verkehrsfläche Flst.-Nr. 824/2 Tfl., gilt der vom Architekturbüro
       Heinz Fritsche, Teisendorfer Str. 69, 83317 Teisendorf - Achthal, ausgearbeitete Bebauungsplan in der
       Planfassung vom 04.03.2014, zuletzt geändert am 01.12.2014, der Bestandteil dieser Satzung ist.
       Für bestehende Gebäude besteht Bestandsschutz.

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

                                                                                  § 2

1.    Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1  Art der baulichen Nutzung

         Bauflächen Nr.     Art der Nutzung

         1, 2                      allgemeines Wohngebiet (WA)

         3, 4                      SO Tierzucht und Tiergesundheit

         5, 6, 7                  eingeschränktes Gewerbegebiet (GEe)

         8, 9, 10                Mischgebiet (MI)

GRZ einschl. Anlagen 
nach § 19 Abs. 4 

BauNVO

Überbaubare Fläche 
für Nebengebäude 

in m²

Fläche für
Hauptnutzung

in m²

Grundstück
Fläche in m²

Baufläche     Eingrünung
Parzelle  

303

242

507

454

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

680

955

( Straßenfl. ca. 300 m² )

1.419

2.288

1.165

5.914

1.676

1.417

1.987

1.343

        *  Die Flächen (Lagerfläche) ist aus wasserdurchlässigem Material herzustellen.
       **  Die nicht überbaute Fläche ist aus wasserdurchlässigem Material herzustellen.

 135 

 255 

0

210

0

 220 

400

50

60

 50 

 275 

 360 

400

700

 1340*

 0 

200

270

130

 150 

0,7

0,7

0,7

0,7

0,8**

0,8

0,40

0,40

0,30

1.2  Maß der Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Tabelle aus Satzung zum BBP vom 04.03.2014

0

160

0

0

0

0,7

0,7

0,7

0,8**

0,30

1.419

2.288

1.676

1.417

955

507

454

       Geändertes Maß der Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1

2

5

6

10

GRZ einschl. Anlagen 
nach § 19 Abs. 4 

BauNVO

max. bebaute Fläche 
für Nebengebäude 

in m²

Grundstücksfläche in m²
                      zzgl. Anteil
Gst.-Fläche   Eingrünung

Parzelle  
Nr.

max. bebaute Fläche 
innerhalb d. Baugrenze 

in m²

635

460

715

705

265

Flächeninhalt
[m²]Tag Nacht

Emissionskontingent LEK  [dB(A)/m²]

60

60

58

50

45

45

44

35

3.855

2.191

5.999

1.385

Fläche

GEe Baufirma (6+7)

GEe Baufirma Option (5)

SO Tierzucht und Tiergesundheit (4)

SO Tierzucht und Tiergesundheit (3)

19.  Bodenschutz bei Planung / Durchführung von Bauvorhaben
       Die  DIN 19639  ist  einzuhalten.  So  ist  u.a.  darauf hinzuwirken, dass die Erhaltung / Wiederher-
       stellung naturnaher Böden, die Vermeidung / Minderung von Bodenverdichtung, Gefügeschäden, 
       Bodenerosion, Schadstoffeinträge und  -freisetzungen,  sowie  schonende  und  rechtskonforme 
       Verwertung von Bodenaushub gewährleistet werden.

20.  Errichtung von Straßen-, Wege- und Gebäudebeleuchtung
       Es dürfen nur UV-armen Leuchtmitteln wie LED-Leuchtkörper oder Natriumdampflampen zur Re- 
       duktion der Anlockwirkung  auf  nachtaktive  Insektenarten  eingesetzt  werden. Zudem sollte auf 
       Kugelleuchten und Beleuchtungseinrichtungen mit ungerichtetem frei strahlendem Beleuchtungs-
       bereich verzichtet werden. Eine direkte Beleuchtung der Gehölzränder ist unzulässig. 

8.    Gestalterische Festsetzungen gem. Art. 81 BayBO
8.1  Dachüberstand
       Die Dachüberstände haben sich den Proportionen des Gebäudes anzupassen.

8.2  Fassadengestaltung / baugestalterische Festsetzungen
       Die Verwendung von Zier- und Ornamentputzen sowie grellfarbige Anstriche sind unzulässig.
       Das Material für die Verblendung der Gebäudefassaden muss aus Putz und / oder Holz bestehen.

9.    Abstandsflächen
       Die Vorschrift des Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO zu den Abstandsflächen ist anzuwenden 
       (in der aktuellen Fassung von Febr. 2021).

10.  Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
       Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze oder Garagen auf dem Grundstück nachzuweisen.
       Die Oberflächen der Stellplätze, der Garagenzufahrten und Zugänge sind wasserdurchlässig aus-
       zuführen (Splittrasen, Pflaster mit Rasenfuge oder Rasengittersteine).
       Bei Garagengebäuden sind Satteldächer zulässig mit max. 30 Grad Dachneigung. Dachform und
       Eindeckungsmaterial sind in Farbe und Struktur dem Hauptgebäude anzupassen. 
       Garagengebäude sind mit ihrem Einfahrtstor mindestens 5,0 m von der Straßenbegrenzungslinie
       zurückzusetzen.

11.  Örtliche Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
       Die im Bebauungsplan als öffentliche Verkehrsfläche festgesetzten Flächen für den ruhenden und
       fließenden Verkehr sowie für Fußgänger werden als örtliche Verkehrsflächen festgesetzt.

12.  Grünordnung (§9 abs. 1 Nr. 25 BauGB)
       Bei der Bebauung und Gestaltung der öffentlichen und privaten Freiflächen ist der Versiegelungsgrad 
       auf das unbedingt erforderliche Mindestmaß zu beschränken und versickerungsfähiges Belagsmaterial 
       zu verwenden. 

12.1 Der Umweltbericht des Ingenieurbüros für Städtebau und Umweltplanung Dipl.-Ing. (TU) Gabriele
        Schmid vom 01.12.2014 mit Plan in der Fassung vom 01.12.2014 ist Bestandteil des Bebauungsplanes.

        Die mindestens 6 m breite und ca. 160 m lange Ortsrandeingrünung im Westen ist als zweizeilige, 
        frei wachsende Feldhecke aus heimischen Wildsträuchern mit Vogelbeere und Wildapfel anzulegen. 
        Pflanzenarten und Anzahl sin der folgenden Pflanzenliste zu entnehmen. 
        (Pflanzenliste siehe Umweltbericht)

        Im Übrigen ist die Ortsrandeingrünung entsprechend der Festsetzung vorzunehmen, wobei auch hier 
        die Pflanzenliste gilt.
        Darüber hinaus sind je Parzelle / Baugrundstück mindestens 2 Bäume und 2 Sträucher zu pflanzen.
        Auf die Verwendung standortfremder, nicht heimischer Nadelhölzer ist aus ökologischen und 
        ästhetischen Gründen zu verzichten. In den Vorgärten sind Ziersträucher erlaubt, wobei heimischen 
        Arten der Vorzug zu geben ist.
        Für die Schaffung einer naturnahen Bepflanzung ist ausschließlich standortheimisches Pflanzen-
        material zu verwenden. Die Obstbaumpflanzung hat sich aus bewährten Sorten des Gebietes 
        zusammenzusetzen (s. 4.3 des Umweltberichts).

13.  Versorgungsleitungen
       Strom- und Telefonleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

14.  Oberflächenwasser
       Das im Baugebiet anfallende Oberflächenwasser ist auf den Grundstücken zu versickern oder auf
       andere Weise schadlos zu beseitigen.

15.  Einsicht der Normen
       Alle Normen und Richtlinien sind archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt und können dort
       kostenlos eingesehen werden.

16.  Hinweise

16.1 Landwirtschaft
        In der Umgebung des Baugebietes liegen Flächen, die landwirtschaftlich genutzt werden. Es wird 
        darauf hingewiesen, dass es auch bei ordnungsgemäßer landwirtschaftlicher Nutzung dieser Grund-
        stücke zu Geruchs- und Lärmbelästigungen kommen kann. 
        Von den landwirtschaftlichen Flächen ausgehende Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub
        und Erschütterungen sind im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu dulden.

16.2 Einsicht in Normen
        Alle Normen und Richtlinien sind archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt und können dort 
        kostenlos eingesehen werden.

16.3 Denkmalschutz
        Evtl. zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt 
        für Denkmalpflege oder an die Untere Naturschutzbehörde gemäß Art. 8 Art. 1 und 2 Denkmalschutz-
        gesetz (DSchG).

17.   Niederschlagswasser

17.1 Dachflächenwasser sowie Niederschlagswasser von privaten Hof- und Zufahrtsflächen müssen 
        auf  den  jeweiligen  Grundstücken  versickert  werden. Dabei ist eine breitflächige Versickerung 
        über eine belebte Oberbodenschicht anzustreben.

17.2 Die  Eignung  des  Untergrundes  zur  Versickerung nach den allgemein anerkannten Regeln der 
        Technik  ist zu prüfen. Ist eine flächenhafte Versickerung über eine geeignete Oberbodenschicht 
        nicht möglich,  so ist eine linienhafte / linienförmige Versickerung z.B. mittels Mulden-Rigolen 
        und Rigolen anzuwenden.

17.3 Die Beseitigung des Niederschlagswassers über Sickerschächte ist grundsätzlich zu begründen 
        und nur in Ausnahmefällen zulässig. 

17.4 Der Versiegelung des Bodens ist entgegenzuwirken. Gering belastetes Niederschlagswasser ist
        zu versickern (nach LfU Merkblatt Nr. 4.3/2 und DWA-Blatt M 153).  Entsprechend sind Garagen-
        zufahrten, Park- und Stellplätze, Terrassen, etc. als befestigte Vegetationsflächen (z.B. Schotter- 
        rasen, Pflasterrasen, Rasengittersteine) oder mit versickerungsfähiger Pflasterdecke auszuführen.

17.5 Bei  Dacheindeckungen  aus  Kupfer,  Zink  oder  Blei  ist  eine  Versickerung  nur  nach  einer  
        Vorbehandlung zulässig. Eine wasserrechtliche Genehmigung ist in solchen Fällen erforderlich. 
        Dachflächenanteile  mit  diesen  Materialien  < 50 m², sowie  Dachrinnen  und  Fallrohre  sind  zu 
        vernachlässigen.

17.6 Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, in wieweit  bei  der  Beseitigung  von  Niederschlagswasser 
        eine  genehmigungsfreie  Versickerung  vorliegt.  Die  Vorgaben  der  Niederschlagswasserfrei-        
        stellungsverordnung (NWFreiV)  und  der  Technischen  Regeln  zum  schadlosen  Einleiten von 
        gesammeltem  Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) sind  einzuhalten.    
        Gegebenenfalls ist eine wasserrechtliche Genehmigung mit entsprechenden Unterlagen bei der 
        zuständigen Behörde zu beantragen.

17.7 Bei der Beseitigung von Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Verkehrsflächen sind die An- 
        forderungen der DWA-Blätter A 138, A 117 und M 153 einzuhalten. 

17.8 Die genannten Vorgaben gelten entsprechend auch für die Entwässerung von öffentlichen Flächen.

17.9 Für Starkniederschläge ist Vorsorge unter Beachtung des § 37 WHG zu treffen.

18.   Altlastenverdachtsfälle
        Zu potenziellen punktuellen Bodenverunreinigungen z.B. durch Altlastenverdachtsflächen, Alt-
        standorte, Altlasten etc., ist der aktuelle Informationsstand beim Landratsamt Berchtesgadener 
        Land einzuholen.
        Angetroffene Bodenauffälligkeiten während der Baumaßnahmen, welche auf eine Altlast oder
        ähnliches hinweisen, sind dem Landratsamt Berchtesgadener Land oder dem Wasserwirtschafts-
        amt Traunstein zu melden.

SATZUNGSTEXT AUS 1. ÄNDERUNG FÜR BAUFLÄCHE NR. 4 UND NR. 6

VERFAHRENSVERMERKE

FESTSETZUNGEN FÜR GRÜN- UND FREIFLÄCHEN

Mehlbeere (Sorbus aria)
Vogelkirsche (Prunus avium)

Purpur-Weide (Salix purpurea)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Roter Holunder (Sambucus racemosa)
Sal-Weide (Salix caprea)
Schlehe (Prunus spinosa)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Weißdorn (Crataegus ssp.)
Wildapfel (Malus sylvestris)
Wildrose (Rosa multiflora)

Purpur-Weide (Salix purpurea)
Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Roter Holunder (Sambucus racemosa)
Sal-Weide (Salix caprea)
Traubenkirsche (Prunus padus)
Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

IV. TEXTLICHE HINWEISE

       Die Schallausbreitungsberechnung für die Flächen des Bebauungsplanes Unterstetten erfolgt gemäß 
       DIN 45691 über das Abstandsmaß 4TT S² mit s als horizontalem Abstand zwischen der Quelle und 
       dem Immissionsort. Als Flächenquellen werden die gesamten angegebenen Teilflächen des Bebauungs-
       planes angesetzt.
       Bei zukünftigen Vorhaben (Betriebe und Anlagen) ist die Einhaltung der für die Kontingentflächen
       festgeschriebenen Schallemissionskontingente und der daraus resultierenden Immissionsrichtwerte- 
       anteile durch entsprechende schalltechnische Gutachten nachzuweisen.
       Hinsichtlich weiterer Berechnungsdetails wird auf das schalltechnische Gutachten der Accon GmbH 
       ACB-1114-6247/8 vom 13.11.2014 verwiesen.

2.2  Straßenverkehrslärm
       Die Orientierungswerte der DIN 18005, Schallschutz im Städtebau, werden auf dem Gebiet des
       Bebauungsplanes Unterstetten größtenteils eingehalten. Lediglich am Immissionsort 11 und 12 
       (siehe Abschnitt 11 des schalltechnischen Gutachtens der Accon GmbH, ACB-1114-6247/08) 
       werden die Orientierungswerte überschritten. An diesem Fassadenbereich sind daher keine 
       Fenster von schutzbedürftigen Räumen (Wohn- und Schlafräume) anzuordnen. 
       (Für das Gebäude ist zur Kreisstraße eine lärmorientierte Grundrissplanung vorzusehen.)

3.    Dachgestaltung
       Bauflächen Nr. 1, 2, 4-10 Satteldächer mit max. 30 Grad, Walmdächer mit max. 35 Grad Dachneigung,
       kleinformatiges Dacheindeckungsmaterial in naturroter bis rotbrauner Farbe.
       Für die Parzellen 3 und 6 wird die Dachneigung mit 15 bis max. 20 Grad festgesetzt. 
       Auf diesen Bauflächen ist auch eine Dacheindeckung mit Blech zulässig.

4.    Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
       Für den Geltungsbereich gilt die offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO.
       Sofern die nach Art. 6 BayBO erforderliche Abstandsflächen eingehalten werden, dürfen Gebäudeteile 
       wie Balkone, Vordächer und Eingangsüberdachungen die Baugrenze bis zu einer Tiefe von 1,50 m 
       überschreiten. Dies gilt für Wohngebäude auch für erdgeschossige Wintergärten bis zu einer Tiefe 
       von 3 m und einer max. Länge von 5 m, wobei die Wintergärten auch als Wohnraumerweiterung 
       genutzt werden dürfen.
       Freistehende Nebengebäude, die eine Grundfläche von 15 qm und eine Wandhöhe von 2,50 m über 
       OK Gelände nicht überschreiten, dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden, wobei je
       Grundstück nur 1 derartiges Gebäude zulässig ist bei einem Grenzabstand von mind. 1,0 m.

5.    Wandhöhen
       Die max. Wandhöhe für den Hauptbaukörper auf Parzelle 3 wird auf maximale 4,70 m im Norden und 
       5,50 m im Süden festgesetzt. Für die Parzelle 6 beträgt die maximale Wandhöhe 6,0 m.
       Die max. Höhe der Hauptbaukörper auf den übrigen Parzellen hat sich am jeweiligen, baurechtlich
       genehmigten Bestand zu orientieren.
       Als Wandhöhe gilt das Maß, gemessen von Rohfußboden Erdgeschoss, bis Schnittpunkt Außenkante
       Umfassungsmauerwerk mit der Oberkante der Dachhaut an der Traufe.

6.    Höhenlage der baulichen Anlage (§ 9 Abs. 2 BauGB)
       Der fertige Fußboden des Erdgeschosses darf maximal 0,30 m über dem bestehenden Gelände zu 
       liegen kommen.
       Bei besonderen Geländeverhältnissen kann eine abweichende Höhenfestsetzung im Einvernehmen 
       mit dem Markt Teisendorf erfolgen. Bei Geländeabfall ist das Gelände einem natürlichen Gelände-
       verlauf entsprechend anzupassen. Abgrabungen und Stützmauern mit mehr als 0,60 m sind unzulässig. 
       Zusammen mit dem Bauantrag sind Geländeschnitte vorzulegen.

7.    Garagengebäude
       Garagengebäude dürfen auch außerhalb der Baugrenzen errichtet werden, wobei je Baufläche 
       maximal ein derartiges Garagengebäude zulässig ist.
       Bei Anbau an das Hauptgebäude ist das Garagengebäude giebelseitig am Hauptgebäude 
       anzuschließen, Grabendachsituationen durch traufseitigen Anbau an das Hauptgebäude 
       sind unzulässig.
       Grenzgaragen sind giebelständig an der Nachbargrenze zu errichten, Grabendächer durch 
       traufseitigen Zusammenbau sind unzulässig; im Übrigen ist für freistehende Garagengebäude 
       die Firstrichtung freigegeben.
       Garagen außerhalb der Baugrenzen, einschl. eventueller Nebenräume dürfen eine bebaute 
       Fläche von 50 qm aufweisen. 

       Die Einbeziehung der ausgewiesenen Grünflächen ist bei der GRZ-Berechnung zulässig.

1.3  Auf der Baufläche Nr. 4 ist im nordöstlichen Grundstücksteil die Errichtung einer Trafostation für den
       Energieversorger Bayernwerk AG zulässig.

2.    Immissionsschutz
2.1  Emissionskontingentierung
       Den im Bebauungsplanverfahren betrachteten schalltechnisch relevanten Flächen werden folgende 
       Schallemissionskontingente LEK zugeordnet. Zulässig sind somit Vorhaben (Betriebe und Anlagen), 
       deren Geräusche die folgenden Emissionskontingente nach DIN 45691 (Dezember 2006) nicht 
       überschreiten.

21.  Schutz, Pflege und Entwicklung der Landschaft

21.1 Schutz des Mutterbodens
       Der Mutterboden ist gem. § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
       und Vergeudung zu schützen. Grundsätze hierfür enthält die DIN 18320. 

21.2 Pflanzung von Bäumen und Sträuchern für die Ortsrandeingrünung
       Die Ortsrandeingrünung muss spätestens ein Jahr nach Rechtskraft des Bebauungsplanes fertig-
       gestellt und abgenommen sein.  Die Abnahme hat durch das Büro,  das die Grünordnung erstellt 
       hat, zu erfolgen und ist dem Markt Teisendorf schriftlich nachzuweisen.      
       Für  die  Begrünung  durch  eine  naturnahe  Bepflanzung  sind  ausschließlich  standortgerechte,  
       autochthone Bäume und Sträucher aus nachstehender Liste zu verwenden:

       Standortgerechte Einzelbäume, Pflanzqualität: Hochstamm 3xv., mB., StU 16-18
       Feldahorn (Acer campestre)
       Spitzahorn (Acer platanoides)
       Bergahorn (Acer pseudoplatanus)

       Standortgerechte Sträucher, Pflanzqualität: Strauch 2xv., 4 Triebe, 80-100cm
       Berberitze (Berberis vulgaris)
       Feld-Rose (Rosa arvensis)
       Gemeiner Kreuzdorn (Rhamnus cathartica)
       Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare)
       Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
       Grauweide (Salix cinerea)
       Haselnuss (Corylus avellana)
       Hunds-Rose (Rosa canina)
       Korbweide (Salix viminalis)
       Kornelkirsche (Cornus mas)
       Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

       Pflege der Neuanpflanzung:
       Die Neuanpflanzung von Bäumen und Sträuchern ist zu pflegen und bei Ausfall von Gehölzen 
       durch Gehölze gleicher Pflanzqualität zu ersetzen.

21.3 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung / Schaffung von Ausgleichsflächen
       Die naturschutzfachliche Eingriffsregelung wird ausführlich im Umweltbericht behandelt. Für die 
       Begrünung durch eine naturnahe Bepflanzung sind ausschließlich standortgerechte, autochthone 
       Bäume und Sträucher aus nachstehender Liste zu verwenden:

       Standortgerechte Sträucher, Pflanzqualität: Strauch 2xv., 4 Triebe, 80-100cm
       Faulbaum (Frangula alnus)
       Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
       Grauweide (Salix cinerea)
       Korbweide (Salix viminalis)
       Ohr-Weide (Salix aurita)
       Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

       Pflanzung und Pflege:
       Anlage Heckenpflanzung 3-reihig
       Abstand zwischen den Pflanzen und zwischen den Reihen ca. 1,5 Meter
       Die  Gehölzpflanzung  ist  zweimal  pro  Jahr im Zeitraum von Juni bis September von Gras- bzw. 
       Staudenaufwuchs  freizuhalten  Maßnahmen  gegen  Wildverbiß  (Wildschutzzaun),  insofern not- 
       wendig  Nachpflanzung  ausgefallener  Gehölze,  (wobei  eine  Ausfallrate  bis  max. 5%  toleriert 
       werden kann, insofern ein geschlossener Vegetationseindruck besteht.)

21.4 Anpflanzungszeit und Entwicklung
       Die Pflanzung hat spätestens in der ersten Vegetationsperiode nach Fertigstellung der Baumaß- 
       nahmen zu erfolgen und ist dauerhaft zu erhalten, Pflanzzeit ist im zeitigen Frühjahr oder Herbst. 
       Die Gehölze sollen sich gemäß ihrem natürlichen Habitus entwickeln und nicht geschnitten werden.
       
       Bei Randbepflanzungen sind die Grenzabständenach dem bayerischen Nachbarrecht einzuhalten 
       (Art. 47 ff. BGB).

22.  Archäologische Bodenfunde
       Archäologische Bodenfunde, die während den Bauarbeiten zu Tage treten, unterliegen der ge- 
       setzlichen Meldepflicht.

23.  Erschließung
       Ver- und Entsorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen.

23.1 Wasserversorgung
       Sämtliche Grundstücke verfügen bereits oder erhalten einen Anschluss an das zentrale 
       Versorgungsnetz der Kommune. 

23.2 Abwasserbeseitigung
       Anfallendes häusliches Abwasser ist in das Kanalsystem einzuleiten und der kommunalen 
       Abwasserbeseitigung zur Reinigung zuzuführen.

23.3 Stromanschluss
        Für Kabel-Hausanschlüsse sind nur marktübliche Einführungssysteme, welche bis mind. 1 bar  
        gas- und wasserdicht sind, zu verwenden. Prüfnachweise sind vorzulegen.

24.  Grundwasser
       Erkenntnisse  über  Grundwasserstände  liegen  nicht  vor.  Diese  sind  bei  Bedarf  eigen-
       verantwortlich  zu  ermitteln.  Sollte in das Grundwasser  eingegriffen  werden,  so sind im 
       Vorfeld die entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigungen einzuholen.

25.  Regenwassernutzung
       Auf die Möglichkeit der Regenwassernutzung z.B. zur Gartenbewässerung und WC-Spülung
       wird hingewiesen. Die Errichtung einer Eigengewinnungsanlage ist nach AVBWasserV dem 
       Wasserversorgungsunternehmen zu melden. Es ist unter anderem sicherzustellen, dass keine 
        Rückwirkungen auf das private und öffentliche Trinkwasserversorgungsnetz entstehen. 

26.   Brandschutz
        Die örtlich zuständige Feuerwehr Oberteisendorf, Löschzug Rückstetten, kann das Planungs-
        gebiet nicht innerhalb der 10-minütigen Hilfsfrist erreichen. Dieser Tatsache geschuldet ist bei
        weiteren baulichen Planungen eine Erhöhung des Sicherheitsstandards, z.B. durch Erhöhung 
        der Feuerwiderstandsdauer der Bauteile, ggf. eines zweiten baulichen Rettungsweges (not-
        wendige Treppen) und ggf. frühzeitige Alarmierung durch Brandmeldeanlagen im jeweiligen 
        Brandschutznachweise der geplanten Baumaßnahme Berücksichtigung finden. 
        Der Art. 31 BayBO ist einzuhalten. 
        Eine  ausreichende  Erschließung  für Feuerwehreinsätze, sowie entsprechendes Löschwasser 
        ist  sicherzustellen.  Die  Löschwasserversorgung  hat  sich  nach  dem  Arbeitsblatt  W405 des 
        DVGW´s, Tabelle 1 zur richten und ist gemäß Art. 1 (2) BayFwG kommunale Pflichtaufgabe der 
        Gemeinde.
        Die Feuerwehrzufahrten sind zu kennzeichnen und dauerhaft freizuhalten. Sie müssen jederzeit  
        befahrbar  (befestigt)  und Schnee-frei sein. 

1. Der Marktgemeinderat  des  Marktes Teisendorf  hat  in der  Sitzung  vom  13.12.2021 die  Aufstellung 

    BauGB beschlossen. Der Beschluss wurde am  05.04.2022  ortsüblich bekanntgemacht.

2. Zu dem Entwurf der 2. Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 21.03.2022 wurden die Behörden 
    und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange  gemäß  § 4  Abs. 2  BauGB  in  der  Zeit vom 13.04.2022 
    bis  13.05.2022  beteiligt.

3. Der Entwurf der 2. Bebauungsplanänderung in der Fassung vom  21.03.2022  wurde  mit  Begründung 
    gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom  13.04.2022  bis  13.05.2022  öffentlich ausgelegt.

4. Der  Markt  Teisendorf  hat  mit  Beschluss  des  Bau-  und  Umweltausschusses  vom  20.06.2022 die 

    als Satzung beschlossen.

    Teisendorf, den ______________

    ________________________________                              
    (Thomas Gasser, Erster Bürgermeister )                                              (Siegel)

5. Der Satzungsbeschluss zu der 2. Bebauungsplanänderung wurde am __________ gemäß § 10 Abs. 3 
    Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

    Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten.

    Teisendorf, den______________

    ________________________________                                 
    (Thomas Gasser, Erster Bürgermeister )                                               (Siegel)

                                                                               § 1  
       Der vom Marktgemeinderat in der Sitzung am 21.05.2015 als Satzung beschlossene Bebauungsplan

1.    Auf der Parzelle 4 wird eine Baugrenze für eine Pferdestallung im Westen festgesetzt.
       Auf der Parzelle 6 wird eine überbaubare Fläche im Nordwesten des Grundstücks festgesetzt.

2.    Unter § 2 Nr. 1.2 der Satzung wird für Parzelle 4 die Fläche für Hauptnutzung auf 850 m² erhöht.
       Für die Parzelle 6 werden neue überbaubare Flächen festgesetzt:
       Flächen für Hauptnutzung: 170 m² (bisher 0 m²)
       Flächen für Nebengebäude: 210 m² (bisher 220 m²)

3.    Unter § 2 Nr. 12 der Satzung wird der Punkt 12.3 wie folgt ergänzt:
       Die Umsetzung der Ortsrandeingrünung hat spätestens bis zum 31.10.2018 zu erfolgen. (s. Pkt. 21.2)

4.    Unter § 2 Nr. 16 der Satzung wird der Punkt wie folgt ergänzt:
       Bei der Errichtung der Pferdestallung auf Parzelle 4 sind die Leitlinien zur Beurteilung von
       Pferdehaltungen unter Tierschutzgesichtspunkten zu berücksichtigen.
       Der geänderte Umweltbericht vom 12.05.2016 ist Teil der Satzung.

 27.  Zufahrten und Sichtdreiecke
        Es  wird  darauf  hingewiesen, dass  keine  weiteren Zufahrten oder Zugänge auf die Kreisstraße 
        BGL12  angelegt  werden  dürfen.  Die  Sichtdreiecke  der  bestehenden  Zufahrt zum Plangebiet 
        (nachrichtlich mit grauer Schraffur im Planteil dargestellt) sind dauerhaft von sichtbehindernden 
        Hindernissen  ab  einer  Höhe  von  0,80 m  bis  2,50 m  freizuhalten.  Ebensowenig  dürfen  dort 
        genehmigungs-   und  anzeigenfreie  Bauten  oder  Stellplätze  errichtet  und  Gegenstände  dort 
        gelagert oder hingestellt werden, die diese Höhe überschreiten. 
        Neu zu errichtende Gebäude dürfen, gemessen an der Flucht der Hausnummern 8 und 11/

2
, nicht 

        näher an die Kreisstraße BGL12 heranrücken. 
        
                                                                              § 3
        Die Satzung tritt mit der Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft.

904

761

910

909

761/3

909/3

9
1
1
/2

779

906

Stillwasser

Weidenstrauchbepflanzung

extensive
Wiese

Röhrichtzone

Wald

Eisgraben

bestehender Gehölzsaum

ca. 1.095 m² bisherige Ausgleichsfläche

ca. 250 m² neue Ausgleichsfläche

1. BEBAUUNGSPLANÄNDERUNG "UNTERSTETTEN" Planstand: 12.04.2017
    rechtsgültig seit 27.06.2017 - nachrichtliche Darstellung  M = 1:1000

BEBAUUNGSPLAN "UNTERSTETTEN" Planstand: 01.12.2014
rechtsgültig seit 24.03.2015 - nachrichtliche Darstellung  M = 1:1000

AUSGLEICHSFLÄCHE   -   M = 1:2000

Flurstück Nr. 910, Gemarkung Holzhausen
Gemeinde Teisendorf

Ausgleichsfläche insgesamt: ca. 1.345 m²

SATZUNG.  

Die Marktgemeinde Teisendorf  erlässt  aufgrund  § 2 Abs. 1,  §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB), Art. 23 der Gemeindeordnung 
des Freistaates Bayern (GO), Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung  
(BayBO), in der jeweils gültigen Fassung und der Planzeichenverordnung 1990 (PlanZVO 90) vom 18.12.1990 diesen Bebauungsplan als

Grundlage der 2. Änderung ist der Bebauungsplan "Unterstetten" in seiner Fassung vom 01.12.2014, sowie der 1. Änderung in der Fassung 
vom  12.04.2017,  (jeweils  nachfolgend  in  grauer,  kursiver  Schrift  dargestellt).  Sie  behalten  ihre  Gültigkeit  bis  auf  die  in  "Fettdruck" 
dargestellten textlichen Änderungen / Ergänzungen.

2. ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN "UNTERSTETTEN"   -   M = 1:1000


